
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/9/30 8Ob187/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1969

Norm

ABGB §833 D1

Rechtssatz

Behauptet der eine Räumungsklage erhebende Miteigentümer das Zustandekommen einer Vereinbarung über die

Benützungsregelung und den Bruch dieser Vereinbarung durch den beklagten Miteigentümer, so ist der Rechtsweg

zulässig. Daß der beklagte Miteigentümer in dem Zeitpunkt, als diese Vereinbarung getro6en wurde, noch nicht

Miteigentümer war, ändert nichts daran, daß das Klagebegehren auf eine die Benützung des Hauses betre6ende

Vereinbarung gestützt wird.
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